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Vorsitzende der AG FP der IKSE 
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Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken im Einzugsgebiet 

der Elbe

Vorschlag für das Vorgehen 

auf der internationalen Ebene

(TOP 3.1 der 16. Beratung der AG FP)

Prof. Dr. Martin Socher
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VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS

Artikel 4
(1) Die Mitgliedstaaten nehmen für jede Flussgebietseinheit bzw. für jede 

Bewirtschaftungseinheit nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b oder für jeden in 

ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit eine 

vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos gemäß Absatz 2 des vorliegenden

Artikels vor.

(2) Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos wird auf der Grundlage 

verfügbarer oder leicht abzuleitender Informationen, wie etwa Aufzeichnungen 

und Studien zu langfristigen Entwicklungen, insbesondere zu den Auswirkungen 

von Klimaänderungen auf das Auftreten von Hochwasser, durchgeführt, um eine 

Einschätzung der potenziellen Risiken vorzunehmen. Sie umfasst zumindest 

Folgendes:

a) in geeignetem Maßstab angelegte Karten der Flussgebietseinheit, aus denen die 

Grenzen der Einzugsgebiete, Teileinzugsgebiete und, sofern vorhanden, der 

Küstengebiete sowie die Topografie und die Flächennutzung hervorgehen;
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VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS

Artikel 4

...
b) eine Beschreibung vergangener Hochwasser, die signifikante nachteilige 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 

wirtschaftliche Tätigkeiten hatten und bei denen die Wahrscheinlichkeit der 

Wiederkehr in ähnlicher Form weiterhin gegeben ist, einschließlich ihrer

Ausdehnung und der Abflusswege sowie einer Bewertung ihrer nachteiligen 

Auswirkungen;

c) eine Beschreibung der signifikanten Hochwasser der Vergangenheit, sofern 

signifikante nachteilige Folgen zukünftiger ähnlicher Ereignisse erwartet werden 

könnten;

und umfasst, abhängig von den besonderen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten, 

erforderlichenfalls
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VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS

Artikel 4

…
d) eine Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser auf die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 

Tätigkeiten unter möglichst umfassender Berücksichtigung von Faktoren wie der

Topografie, der Lage von Wasserläufen und ihrer allgemeinen hydrologischen und

geomorphologischen Merkmale, einschließlich der Überschwemmungsgebiete als 

natürliche Retentionsflächen, der Wirksamkeit der bestehenden vom Menschen 

geschaffenen Hochwasserabwehrinfrastrukturen, der Lage bewohnter Gebiete, 

der Gebiete wirtschaftlicher Tätigkeit und langfristiger Entwicklungen, 

einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von

Hochwasser.

(3) Bei internationalen Flussgebietseinheiten oder mit anderen Mitgliedstaaten 

geteilten Bewirtschaftungseinheiten nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b stellen 

die Mitgliedstaaten einen Austausch relevanter Informationen zwischen den 

betreffenden zuständigen Behörden sicher.

(4) Die Mitgliedstaaten schließen die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

bis zum 22. Dezember 2011 ab.



Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe  Elbe Labe Elbe Labe 

Seite 5

VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS

Artikel 5
(1) Auf der Grundlage einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos gemäß 

Artikel 4 bestimmen die Mitgliedstaaten in jeder Flussgebietseinheit, jeder

Bewirtschaftungseinheit nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b oder jedem in ihrem

Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit diejenigen 

Gebiete, bei denen sie davon ausgehen, dass ein potenzielles signifikantes 

Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Bestimmung von Gebieten in internationalen 

Flussgebietseinheiten oder in mit anderen Mitgliedstaaten geteilten

Bewirtschaftungseinheiten nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b wird zwischen den 

betreffenden Mitgliedstaaten koordiniert.
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HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN UND HOCHWASSERRISIKOKARTEN

Artikel 6
(3) Die Hochwassergefahrenkarten erfassen die geografischen Gebiete, die nach 

folgenden Szenarien überflutet werden könnten:

a) Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse;

b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit 

(voraussichtliches Wiederkehrintervall ≥ 100 Jahre);

c) gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit.

(4) Für jedes in Absatz 3 genannte Szenario ist Folgendes anzugeben:

a) Ausmaß der Überflutung;

b) Wassertiefe bzw. gegebenenfalls Wasserstand;

c) gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss.

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten bis zum 22. Dezember 2013 erstellt werden.
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HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLÄNE

Artikel 7
(2) Die Mitgliedstaaten legen für die nach Artikel 5 Absatz 1 bestimmten Gebiete und 

die Gebiete nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b angemessene Ziele für das 

Hochwasserrisikomanagement fest, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung

potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschliche 

Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten und, 

sofern angebracht, auf nicht-baulichen Maßnahmen der Hochwasservorsorge 

und/oder einer Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit liegt.

(4) Im Interesse der Solidarität dürfen Hochwasserrisikomanagementpläne, die in 

einem Mitgliedstaat erstellt werden, keine Maßnahmen enthalten, die aufgrund 

ihres Umfangs und ihrer Wirkung das Hochwasserrisiko anderer Länder 

flussaufwärts oder flussabwärts im selben Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet

erheblich erhöhen, es sei denn, diese Maßnahmen wurden koordiniert und es 

wurde im Rahmen des Artikels 8 zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten eine 

gemeinsame Lösung gefunden.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hochwasserrisikomanagementpläne

bis zum 22. Dezember 2015 erstellt und veröffentlicht werden.
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HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLÄNE

Artikel 8
(2) Fällt eine internationale Flussgebietseinheit oder eine Bewirtschaftungseinheit

nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b vollständig in das Gemeinschaftsgebiet, so 

stellen die Mitgliedstaaten eine Koordinierung sicher, um einen einzigen 

internationalen Hochwasserrisikomanagementplan oder ein auf der Ebene der

internationalen Flussgebietseinheit koordiniertes Paket mit Hochwasserrisiko-

managementplänen zu erstellen. Werden solche Pläne nicht erstellt, so erstellen 

die Mitgliedstaaten Hochwasserrisikomanagementpläne, die zumindest die in ihr 

Hoheitsgebiet fallenden Teile der internationalen Flussgebietseinheit abdecken

und die möglichst weitgehend auf der Ebene der internationalen

Flussgebietseinheit koordiniert sind.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Hochwasserrisikomanagementpläne

werden durch detailliertere und auf der Ebene der internationalen Teileinzugs-

gebiete abgestimmte Hochwasserrisikomanagementpläne ergänzt, sofern Länder 

mit einem gemeinsamen Teileinzugsgebiet dies für angemessen erachten.

(5) Stellt ein Mitgliedstaat ein Problem fest, das Auswirkungen auf das

Hochwasserrisikomanagement für seine Gewässer hat, von diesem Mitgliedstaat 

jedoch nicht gelöst werden kann, so kann er dies der Kommission und jedem 

anderen betroffenen Mitgliedstaat mitteilen und Empfehlungen zur Lösung dieses 

Problems geben.
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ÜBERGANGSMASSNAHMEN

Artikel 13
(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die vorläufige Bewertung des 

Hochwasserrisikos nach Artikel 4 für diejenigen Einzugsgebiete, 

Teileinzugsgebiete oder Küstengebiete nicht vorzunehmen, für die sie entweder

a) bereits vor dem 22. Dezember 2010 nach Durchführung einer Bewertung des 

Hochwasserrisikos festgestellt haben, dass ein potenzielles signifikantes 

Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann, was zur 

Zuordnung des betreffenden Gebiets zu den Gebieten nach Artikel 5 Absatz 1 

führt, oder

b) vor dem 22. Dezember 2010 die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten sowie von Hochwasserrisikomanagementplänen gemäß 

den einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie beschlossen haben.
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ÜBERGANGSMASSNAHMEN

Artikel 13
…

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten zu verwenden, die vor dem 22. Dezember 2010 fertig 

gestellt wurden, sofern das Informationsniveau dieser Karten den Anforderungen 

des Artikels 6 entspricht.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Hochwasserrisikomanagementpläne zu 

verwenden, die vor dem 22. Dezember 2010 fertig gestellt wurden, sofern der 

Inhalt dieser Pläne den Anforderungen des Artikels 7 entspricht.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels finden unbeschadet des Artikels 

14 Anwendung.
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Vorleistungen

Publikationen der IKSE auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes

(siehe Vorlage FP16_08-3-3)

 Strategie zum Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Elbe (1998)

 Zusammenfassung der Analysen der hydrologi­schen Aspekte der Entstehung 

von Hochwasser und deren Vorhersage für den Wasserlauf Elbe und deren 

Hauptnebenflüsse Moldau, Eger (Ohře), Schwarze Elster, Mulde, Saale und Havel

(2000)

 Bestandsaufnahme des vorhandenen Hochwasserschutzniveaus im 

Einzugsgebiet der Elbe (2001)

 Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe (2003)

 Dokumentation des Hochwassers vom August 2002 im Einzugsgebiet der Elbe

(2004)

 Erster Bericht über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ 

im Zeitraum 2003 bis 2005 (2006)

 Hydrologische Auswertung des Frühjahrshochwassers 2006 im Einzugsgebiet der 

Elbe (2007)
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Vorleistungen

 Ergebnisse der Studien gemäß dem „Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe“

Studien der Hochwasserrisiken und Hochwasserschäden 

Studie zur Reaktivierung ehemaliger Überschwemmungsflächen und zur Schaffung 

zusätzlicher Retentionsräume

Studie zur Wirkung großer Talsperren in der Saale auf den Hochwasserverlauf der Elbe

 Publikation „Die Elbe und ihr Einzugsgebiet – ein geographisch-hydrologischer 

und wasserwirtschaftlicher Überblick" (2005)

 ELLA – Elbe-Atlas (2006)
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Zweiter Bericht über die Erfüllung

des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe im Zeitraum 2006 bis 2008

Gliederungsentwurf (siehe Vorlage FP16_08-2-1):

1. Einleitung

2. Maßnahmen im Einzugsgebiet der Elbe

3. Prioritäre Maßnahmen an der Elbe und an den Unterläufen der 

Nebenflüsse

4. Verbesserung des Hochwasserinformationssystems

5. Umsetzung der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Bewertung und das Management von 

Hochwasserrisiken im Einzugsgebiet der Elbe auf internationaler Ebene

6. Zusammenfassung 

7. Schlussfolgerungen
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Karten - potentielle Informationsquelle

 Karten für den „Bericht 2005“ 

Karte 1: Flussgebietseinheit – Überblick

Karte 2: Zuständige Behörden

Karte 8: Bodennutzungsstruktur nach CORINE Land Cover

Die Karten stehen auf der IKSE-Internetseite 

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=207&L=0 zur Verfügung.

 Karten aus der Publikation „Die Elbe und ihr Einzugsgebiet – ein 

geographisch-hydrologischer und wasserwirtschaftlicher Überblick" (2005)

 ELLA – Elbe-Atlas (2006)

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=207&L=0
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=207&L=0
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=207&L=0
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Ablauf Umsetzung Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 

2007/60/EG

Grundlage Berichtsfrist/Umsetzungsfrist 
an Europäische Kommission

National International
(IKSE)

Artikel 17 (1)
Inkrafttreten

26.11.2009 x

Artikel 13 (1),
13 (2), 13 (3)

Übergangsmaßnahmen
22.12.2010 X x /13 (3)/

Artikel 4 (4) (VBHWR) 22.12.2011 X

Artikel 5 (1) X

Artikel 5 (2)
X 

Koordination

Artikel 6 (8)
Karten

22.12.2013 X

Artikel 7 (5)
HWRMPL

22.12.2015 X

Artikel 7 (4) X X

Artikel 8 X x
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Umsetzung Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie

Ablauf IKSE

1. Voraussetzung
Inkrafttreten in Nationales Recht
V:  D, CZ, PL, A

2. Vorschläge für Anerkennung von Vorleistungen nach Artikel 13 
für Internationale Flussgebietseinheit
V:  D, CZ, PL, A 
Bündelung für Artikel 13 (3)
V: IKSE

3. Präsentation der Vorschläge für Vorleistungen gegenüber Kommission
V: IKSE

4. Teilnahme IKSE an Artikel 13
Workshop beim UBA 2009
V: IKSE

5. Vorbereitung HWRMPL nach Artikel 8
V: IKSE
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


